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Ersatzlose Aufhebung Verkehrsbaulinien
Lindenstrassen Hindergartenstr. bis Mülib-ach

Genehmigung

Gemeinde Dachsen

Lindenstrasse, Abschnitt H indergartenstrasse bis Mü libach

- Beschluss der Gemeíndeversammlung Dachsen vom 30. November 2017- Erläuternder Bericht
- Verkehrsbaulinienplan 1:500

Über die vorbehaltlose Genehmigung von kommunalen Bau- und Niveaulinien entscheidet
das Amt für Verkehr im Namen der Volkswirtschaftsdirektion (g 38 Abs. 4 OG RR ILS 122.1]
i.V.m. $ 20 und Anhang 2 OV VD ILS 172.110.41).

Sachverlralt

FestseÞungsbeschluss Die Gemeindeversammlung Dachsen hat mit Beschluss vom 30. November 2O17 die Ver-
kehrsbauliníen RRB Nr. 344011989 teilweise ersatzlos aufgehoben. lm Namen der Gemein-
deversammlung ersucht"die Gemeinde Dachsen mit Schreiben vom 01. Juni 201g um Ge-
nehmigung der Vorlage

Anlass und ZielseEung Mit Beschluss Nr. 3440 vom 15. November 1989 genehmigte der Regierungsrat des Kan-' d"rPlanuns tons Zürich die vom Gemeinderat Geroldswil am õ9. Mäz-1988 an der Lindenstrasse fest-
gesetzten Verkehrsbaulinien

Die teilweise Aufhebung der Baulinie erfolgt ausschfiesslich in einer Kern- bzw. Landwirt-
schaftszone oder Waldgebiet. Künftig kommt híer der Strassenabstand gem. S 265 pBG
zum Tragen

Niveaubaulinien sind keine vorhanden.
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Erwågungen

A. Formelle Prüfung

Die massgebenden UnterÍagen sínd vollständig.

Für die ersatzfose Aufhebung von Verkehrsbaufinien ist gemäss Art. 13 der Gemeindeord-
nung vom 30. November 2008 die Gemeindeversammlung zuständig- Die Publikation er-

folgie im Amtsblatt Nr. 14 vom 06. April 2018. Die Rechtskraftbescheinigung des Bezirksrats

Andelfingen vom 17. Mai 2018 liegt bei.

B. Materielle Prüfung

Zusammenfassuns der Die Baulinie RRB Nr. 34y';011989 soll an der Lindenstrasse, Abschnitt Hindergartenstrasse ,' 
vortase bis Mrilibach, teilweise ersatzlos aufgehoben werden.

Ergebnis der Pnifung Durch die ersatzlose Aufhebung der Verkehrsbaulinie wird in diesem Bereich künftig der

Strassenabstand gemäss $265 PBG arTragen kommen ' -"" -

G. Hinweise zur Umsetzung

Keine Hinweise.

D. Ergebnis

Die Vorlage enrueíst sích als rechtmässig, zweckmässig sowie angemessen. Sie kann somit
genehmigt werden ($ 5 Abs. 1 PBG).

Gemäss g 5 Abs. 3 PBG in Verbindung mit S i08 Abs. 3 PBG ist der-Gene.hmigungsent-.

scheid vom Gemeinderát zusammen mit dem gepr:üften Akt zu veröffentlichen und aufzule- ,
gen sowie den betroffenen Grundeigentümern schriftlich (eingeschrieben) mitzuteilen.
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I m Namen der Volkswirtschaftsd irektion veffügt:

l. Die am 30. November 2017 von der Gemeindeversammlung Dachsen beschlossene
teilweise ersaÞlose Aufhebung von Verkehrsbaulinien an dér Ljndenstrasse, Abschnítt
Hindergartenstrasse bis Mülibach, wírd gemäss den eingereichten Akten geÅehmigt.

ll. Der Gemeinderat Dachsen wírd eíngeladen:

- Dispositív I zusammen mít dem Festsetzungsbeschluss samt Rechtsmittelbelehrung
gemäss S 5 Abs. 3 PBG in Verbindung mít $ roO Abs. 3 PBG zu veröffenflichen und
aufzulegen sowie diese Verfügung den betrôffenen Grundeigentümer:n schriftlich
(eingeschrieben) mitzuteilen.

- Nach Rechtskraft des genehmigten Beschlusses die lnkraftsetzung zu veröffenflichen,
den betroffenen Grundeigentümern schriftlich mítzuteilen sowie Oem RmttrirVerkehr,
Bauen an Staatsstrassen, 8090 Zürich; ein Bauliniendossier ínkl. Beschluss der Ge-
meindeversammltlng, Beleg der Publíkation sowie der Genehmigung mit Rechtskraft-
bescheinigung zuzustellen.

- Nach Rechtskraft der Vorlage die Nachführung der Verkehrsbauliníen in der amflichen
Vermessung zu veranlassen.

lll. Mitteílung an:

- Gemeinderat Dachsen ínkl.
. 3 Baulíniendossiers mitGenehmigungsvermerk
' Beschluss der Gemeindeversam'ituñg vom 30. November 2e17 inkl.Rechtskraftbe-

scheinígung des Bezirksrats Andelfingen vom 17. Mai 201g

- verfügungskopie an Amt fúr Verkehr, Bauen an staatsstrassen

Amtfür

Markus Traber, Amtschef
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